






zu TOP 4.9
Bauleitplanung; Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes InW 125n – ehemalige Thier-
Brauerei – im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB)
hier: I. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung (Offenlage), II. Entscheidung über 
Stellungnahmen der Behörden und Nachbargemeinden, III. Satzungsbeschluss
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 18912-20)

AKUSW, 03.02.2021:

Herr Rm Waßmann bittet darum, dass es mal einen Austausch zum Thema „Zukunftsstrategien“ mit 
der Thier-Galerie gebe. Man habe zuletzt wahrgenommen, dass erneut ein namhaftes Unternehmen 
seine Filiale in der Thier-Galerei schließe. Man sei insofern dabei, hier den Besatz zu verändern. 
Daher bitte er darum, über die Wirtschaftsförderung und den hierfür zuständigen Ausschuss einmal 
einen Eindruck dazu zu bekommen, weil es auch vor dem Corona-Hintergrund interessant wäre, zu 
wissen, wie die Verwaltung der Thier-Galerie die Zukunft des Hauses sehe.     

Herr Wilde führt hierzu an, dass die Tier-Galerie sicher, aufgrund der Größe der Verkaufsfläche und 
der Struktur dieses Gebäudes, ein ganz besonderes Element in der City darstelle.
Die Verwaltung werde daher die Geschäftsführung der Thier-Galerie um eine entsprechende 
schriftliche Stellungnahme bitten und diese sowohl dem AWBEWF als auch dem AKUSW zur 
Kenntnis vorlegen.

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen empfiehlt dem Rat der 
Stadt Dortmund einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss

I. Der Rat der Stadt nimmt das Ergebnis der durchgeführten Offenlage zur Änderung Nr. 1 des 
Bebauungsplanes InW 125n – ehemalige Thier-Brauerei –, wie unter Pkt. 7 der 
Beschlussvorlage i.V.m. Anlage Nr. 4 dargestellt, zur Kenntnis. 

Rechtsgrundlage:
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634, FNA 213-1) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666, SGV NRW 2023).

II. Der Rat der Stadt hat die im Rahmen der durchgeführten Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nachbargemeindlichen Abstimmung 
eingegangenen Stellungnahmen geprüft und beschließt, den Empfehlungen der Verwaltung zur 
Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes InW 125n – ehemalige Thier-Brauerei –, wie unter Pkt. 8 
der Beschlussvorlage i.V.m. Anlage Nr. 4 dargestellt, zu folgen.

Rechtsgrundlage:
§ 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634, FNA 213-1) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666, SGV NRW 2023).

III. Der Rat der Stadt beschließt die Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes InW 125n -ehemalige 
Thier-Brauerei- im beschleunigten Verfahren für den unter Pkt. 1 dieser Beschlussvorlage 
beschriebenen Geltungsbereich mit der offengelegten Begründung vom 02.04.2020 als 
Satzung.

Rechtsgrundlage:
§ 1 Abs. 8, § 2 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 13a BauGB in Verbindung mit den § 7 und § 41 GO 
NRW.
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